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Gedankensplitter

Mitte Juli 1958 war in der Tagespresse oft von einer ausländischen

Korruptionsaffäre die Rede. Ich machte mir auch meine Gedanken darüber. Ich
kam schliesslich zum Schluss, dass es in Sachen «Beschenktwerden» offenbar
zwei Wege gibt: einen strafbaren und einen nicht-gesetzwidrigen. Ich begreife
Ihre Einwände. Sie verstehen mich nicht. Ich will versuchen, mich anhand eines

Beispieles verständlich zu machen. Allen Lesern dürfte begreiflich sein, dass

das plumpe Entgegennehmen von Geschenken durch eine Amtsperson oder

durch einen Angestellten strafbar ist. Wie verhält sich aber die Sache, wenn
dies auf viel elegantere Art, auf dem Wege von Honoraren, geschieht? Da
produziert beispielsweise eine Firma OH2P16 (diese Formel ist nur Chemikern
verständlich!). Der Präsident des Verwaltungsrates dieser Firma ist zufälligerweise
Nationalrat. Ein weiterer Zufall (diese Zufälle im Leben eines Politikers!) will
es, dass er Präsident der Lebensmittelkommission ist, die über die Zulassung
des genannten Produktes befindet. Jeder von uns hätte während der Zeit, da
über die genannte Zulassung diskutiert oder über ein Konkurrenzprodukt
befunden wird, das Präsidium abgetreten. Besonders feinfühlige Naturen (solche
sollen auch unter Politikern anzutreffen sein!) hätten sich während dieser Zeit
in Ausstand begeben. Unser Präsident tut es nicht. Er setzt sich mit Vehemenz

für die Anerkennung des Produktes OH2P16 ein. Die Anerkennung erfolgte
tatsächlich auch. Ist es nun ein Geschenk, wenn ihm die Firma nachträglich ein

Honorar auszahlt? So könnte man Beispiel an Beispiel reihen. Sie werden mit
mir darin einig gehen, dass es nicht so leicht ist den Trennungsstrich zwischen

Strafbarem und Nicht-gesetzeswidrigem zu ziehen. Wenigstens für den gewöhnlichen

Menschen nicht. Juristen haben da gelegentlich ein anderes Gewissen.

Glauben Sie, es sei von ungefähr, dass heute viele Regierungsräte, Nationalräte,
Ständeräte und Ex-Bundesräte in Verwaltungsräten sitzen Aber eben: Quod
licet Jovi non licet bovi. Zu Deutsch: Was dem Gott Jupiter erlaubt ist, darf
schliesslich nicht jeder Ochse tun. In Schweizerdeutsch des 20. Jahrhunderts
könnte man auch sagen: Ist es da noch zu verwundern, dass in den Regierungsgebäuden

gelegentlich nicht nur Regierungsräte regieren. Vielleicht könnte man
bei den nächsten Wahlen zur Abwechslung einmal für jeden «Kandidaten»
eine Liste der verschiedenen Verwaltungsratssitze veröffentlichen Was meinen

Sie dazu? Ueli am Bözberg

TRAKTOREN - ERSATZTEILE FORD+FORDSON
prompt ab Lager

W.MERZ AG. FRAUENFELD Tel. 054/718 89

15


	Gedankensplitter

